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Reisebedingungen für Erlebnis Reisen Weltweit der 
Junker Reisen GmbH

Sehr geehrter Reisegast,

die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit 
wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen dem Kunden 
und der Junker Reisen GmbH (Reiseveranstalter) zu 
Stande kommenden Pauschalreisevertrages. Sie er-
gänzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a - y 
BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) und der Artikel 250 
und 252 des EGBGB (Einführungsgesetz zum BGB) 
und füllen diese aus.
Die Reisebedingungen gelten folglich nicht, wenn der 
Kunde keine Pauschalreise (sondern z.B. verbundene 
Reiseleistungen gem. § 651w BGB) gebucht hat, da er 
hierüber eine entsprechende andere Information erhält.
Die Reisebedingungen gelten ferner nicht für Ge-
schäftsreisen, soweit mit dem Kunden ein Rahmenver-
trag für die Organisation von Geschäftsreisen ge-
schlossen wurde. 

1. Abschluss des Pauschalreisevertrages / Ver-
pflichtung für Mitreisende

1.1. Für alle Buchungswege (z.B. im Reisebüro, di-
rekt beim Veranstalter, telefonisch, online etc.) 
gilt:
a) Grundlage dieses Angebots sind die Reise-
ausschreibung und die ergänzenden Informatio-
nen des Reiseveranstalters für die jeweilige Rei-
se, soweit diese dem Kunden bei der Buchung 
vorliegen.
b) Der Kunde hat für alle Vertragsverpflichtun-
gen von Reisenden, für die er die Buchung vor-
nimmt, wie für seine eigenen einzustehen, soweit 
er diese Verpflichtung durch ausdrückliche und 
gesonderte Erklärung übernommen hat.
c) Weicht der Inhalt der Reisebestätigung des 
Reiseveranstalters vom Inhalt der Buchung ab, 
so liegt ein neues Angebot des Reiseveranstal-
ters vor, an das er für die Dauer von zehn Tagen 
gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grund-
lage dieses neuen Angebots zustande, soweit 
der Reiseveranstalter bezüglich des neuen An-
gebots auf die Änderung hingewiesen und seine 
vorvertraglichen Informationspflichten erfüllt hat 
und der Kunde innerhalb der Bindungsfrist dem 
Reiseveranstalter die Annahme durch ausdrück-
liche Erklärung oder Anzahlung erklärt.
d) Die vom Veranstalter gegebenen vorvertragli-
chen Informationen über wesentliche Eigen-
schaften der Reiseleistungen, den Reisepreis 
und alle zusätzlichen Kosten, die Zahlungsmo-
dalitäten, die Mindestteilnehmerzahl und die 
Stornopauschalen (gem. Artikel 250 § 3 Nummer 
1, 3 bis 5 und 7 EGBGB) werden nur dann nicht 
Bestandteil des Pauschalreisevertrages, sofern 
dies zwischen den Parteien ausdrücklich verein-
bart ist.

1.2. Der Reiseveranstalter weist darauf hin, dass 
nach den gesetzlichen Vorschriften (§§ 312 Abs. 
7, 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB) bei Pauschalrei-
severträgen nach § 651a und § 651c BGB, die 
im Fernabsatz abgeschlossen wurden (Briefe, 
Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, 
über Mobilfunk versendete Kurznachrichten 
(SMS) sowie Rundfunk, Telemedien und Online-
dienste), kein Widerrufsrecht besteht, sondern 
lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und Kündi-
gungsrechte, insbesondere das Rücktrittsrecht 
gemäß § 651h BGB (siehe hierzu auch Ziff. 5). 
Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, wenn der 
Vertrag über Reiseleistungen nach § 651a BGB 
außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen 
worden ist, es sei denn, die mündlichen Ver-
handlungen, auf denen der Vertragsschluss be-
ruht, sind auf vorhergehende Bestellung des Ver-
brauchers geführt worden; im letztgenannten 
Fall besteht kein Widerrufsrecht.

2. Bezahlung
2.1. Reiseveranstalter und Reisevermittler dürfen 

Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung 
der Pauschalreise nur fordern oder annehmen, 
wenn ein wirksamer Kundengeldabsicherungs-
vertrag besteht und dem Kunden der Siche-
rungsschein der Firma Tourvers, Borsteler 
Chaussee 51, 22453 Hamburg übergeben wur-
de. Nach Vertragsabschluss wird gegen Aushän-
digung des Sicherungsscheines eine Anzahlung 
in Höhe von 20 % des Reisepreises zur Zahlung 
fällig, sofern die Parteien keine abweichende 
ausdrückliche Vereinbarung treffen. Die Rest-
zahlung wird vier Wochen vor Reisebeginn fällig, 
sofern der Sicherungsschein übergeben ist und 
das Rücktrittsrecht des Reiseveranstalters aus 
dem in Ziffer 8 genannten Grund nicht mehr aus-
geübt werden kann.

2.2. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die 
Restzahlung nicht entsprechend den vereinbar-
ten Zahlungsfälligkeiten, obwohl der Reiseveran-
stalter zur ordnungsgemäßen Erbringung der 
vertraglichen Leistungen bereit und in der Lage 
ist, seine gesetzlichen Informationspflichten er-
füllt hat und kein gesetzliches oder vertragliches 
Zurückbehaltungsrecht des Kunden besteht, so 
ist der Reiseveranstalter berechtigt, nach Mah-
nung mit Fristsetzung vom Pauschalreisevertrag 
zurückzutreten und den Kunden mit Rücktritts-
kosten gemäß Ziffer 5.2 Satz 2 bis 5.5 zu belas-
ten.

3. Änderungen von Vertragsinhalten (Leistungen) 
vor Reisebeginn, die nicht den Reisepreis be-
treffen

3.1. Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von 
Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des 
Pauschalreisevertrages, die nach Vertragsab-
schluss notwendig werden und vom Reiseveran-
stalter nicht wider Treu und Glauben herbeige-
führt wurden, sind dem Reiseveranstalter vor 
Reisebeginn gestattet, soweit die Abweichun-
gen unerheblich sind und den Gesamtzuschnitt 
der Reise nicht beeinträchtigen.

3.2. Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, den Kun-
den über Leistungsänderungen unverzüglich 
nach Kenntnis von dem Änderungsgrund auf ei-
nem dauerhaften Datenträger (z.B. auch durch 
E-Mail, SMS oder Sprachnachricht) klar, ver-
ständlich und in hervorgehobener Weise zu infor-
mieren.

3.3. Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesent-
lichen Eigenschaft einer Reiseleistung oder der 
Abweichung von besonderen Vorgaben des 
Kunden, die Inhalt des Pauschalreisevertrags 
geworden sind, ist der Kunde berechtigt, inner-
halb einer vom Reiseveranstalter gleichzeitig mit 
Mitteilung der Änderung gesetzten angemesse-
nen Frist

 • entweder die Änderung anzunehmen
 • oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag 

zurückzutreten
 • oder die Teilnahme an einer Ersatzreise zu 

verlangen, wenn der Reiseveranstalter eine sol-
che Reise angeboten hat.

 Der Kunde hat die Wahl, auf die Mitteilung des 
Reiseveranstalters zu reagieren oder nicht. Wenn 
der Kunde gegenüber dem Reiseveranstalter re-
agiert, dann kann er entweder der Vertragsände-
rung zustimmen, die Teilnahme an einer Ersatz-
reise verlangen, sofern ihm eine solche angebo-
ten wurde, oder unentgeltlich vom Vertrag zu-
rücktreten. Wenn der Kunde gegenüber dem 
Reiseveranstalter nicht oder nicht innerhalb der 
gesetzten Frist reagiert, gilt die mitgeteilte Ände-
rung als angenommen. Hierauf ist der Kunde in 
der Erklärung gemäß Ziffer 3.2. in klarer, ver-

ständlicher und hervorgehobener Weise hinzu-
weisen.

3.4. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben 
unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit 
Mängeln behaftet sind. Hatte der Reiseveran-
stalter für die Durchführung der geänderten Rei-
se bzw. Ersatzreise bei gleichwertiger Be-
schaffenheit geringere Kosten, ist dem Kunden 
der Differenzbetrag entsprechend § 651m Abs. 2 
BGB zu erstatten.

4. Preisänderung nach Vertragsschluss (Erhö-
hung oder Senkung)

4.1. Der Veranstalter kann Preiserhöhungen bis 8 % 
des Reisepreises einseitig nur bei Vorliegen der 
Gründe für die Erhöhung aus sich unmittelbar er-
gebenden und nach Vertragsschluss erhöhten 
Beförderungskosten (Treibstoff, andere Energie-
träger), erhöhten Steuern und sonstigen Abga-
ben (Touristenabgaben, Hafen- oder Flughafen-
gebühren) oder einer Änderung der für die be-
treffende Reise geltenden Wechselkurse vorneh-
men. Die hierauf beruhenden Änderungen des 
vereinbarten und geänderten Reisepreises 
(Differenz) werden entsprechend der Zahl der 
Reisenden errechnet, auf die Person umgerech-
net und anteilig erhöht. Unterrichtet der Veran-
stalter den Reisenden durch E-Mail, Fax oder in 
Papierform etc. nicht klar und verständlich über 
die Preiserhöhung, die Gründe und die Berech-
nung spätestens bis 20 Tage vor Reisebeginn, ist 
die Preiserhöhung nicht wirksam.

4.2. Übersteigt die nach Ziff. 4.1. vorbehaltene Preis-
erhöhung 8 % des Reisepreises, kann der Veran-
stalter sie nicht einseitig, sondern nur unter den 
engen Voraussetzungen des § 651g BGB vor-
nehmen. Er kann dem Reisenden insofern eine 
entsprechende Preiserhöhung anbieten und ver-
langen, dass der Reisende sie innerhalb der vom 
Veranstalter bestimmten angemessenen Frist 
annimmt oder zurücktritt. Einzelheiten ergeben 
sich aus § 651g BGB.

4.3. Der Reisende kann eine Senkung des Reiseprei-
ses verlangen, wenn und soweit sich die in Ziff. 
4.1. genannten Preise nach Vertragsschluss und 
vor Reisebeginn geändert haben und dies zu 
niedrigeren Kosten für den Veranstalter führt. Hat 
der Reisende mehr als den hiernach geschulde-
ten Betrag gezahlt, ist der Mehrbetrag vom Rei-
severanstalter zu erstatten. Der Veranstalter darf 
von dem zu erstattenden Mehrbetrag die ihm 
tatsächlich entstandenen Verwaltungsausgaben 
abziehen. Er hat dem Reisenden auf dessen Ver-
langen nachzuweisen, in welcher Höhe Verwal-
tungsausgaben entstanden sind.

5. Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn / 
Rücktrittskosten

5.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom 
Pauschalreisevertrag zurücktreten. Der Rücktritt 
ist gegenüber dem Reiseveranstalter zu erklären. 
Falls die Reise über einen Reisevermittler ge-
bucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem ge-
genüber erklärt werden. Dem Kunden wird emp-
fohlen, den Rücktritt auf einem dauerhaften Da-
tenträger zu erklären.

5.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt 
er die Reise nicht an, so verliert der Reiseveran-
stalter den Anspruch auf den Reisepreis. Statt-
dessen kann der Reiseveranstalter eine ange-
messene Entschädigung verlangen, soweit der 
Rücktritt nicht von ihm zu vertreten ist oder am 
Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer 
Nähe außergewöhnliche Umstände auftreten, 
die die Durchführung der Pauschalreise oder die 
Beförderung von Personen an den Bestim-
mungsort erheblich beeinträchtigen; Umstände 
sind unvermeidbar und außergewöhnlich, wenn 
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sie nicht der Kontrolle des Reiseveranstalters 
unterliegen, und sich ihre Folgen auch dann 
nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumut-
baren Vorkehrungen getroffen worden wären.

5.3. Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich 
nach dem Reisepreis abzüglich des Werts der 
vom Reiseveranstalter ersparten Aufwendun-
gen sowie abzüglich dessen, was er durch an-
derweitige Verwendung der Reiseleistungen er-
wirbt, welche auf Verlangen des Kunden durch 
den Reiseveranstalter zu begründen ist. Der 
Reiseveranstalter hat die nachfolgenden Ent-
schädigungspauschalen unter Berücksichti-
gung des Zeitraums zwischen der Rücktrittser-
klärung und dem Reisebeginn sowie unter Be-
rücksichtigung der erwarteten Ersparnis von 
Aufwendungen und des erwarteten Erwerbs 
durch anderweitige Verwendungen der Reise-
leistungen festgelegt. Die Entschädigung wird 
nach dem Zeitpunkt des Zugangs der Rück-
trittserklärung wie folgt mit der jeweiligen Stor-
nostaffel berechnet:

Bei Flug- und Busreisen:
 bis 95 Tage vor Reisebeginn
 20 % des Reisepreises
 ab dem 94. Tag bis 63 Tage vor Reisebeginn 

30 % des Reisepreises
 ab dem 62. Tag bis 35 Tage vor Reisebeginn 

50 % des Reisepreises
 ab dem 34. Tag bis 10 Tage vor Reisebeginn 

75 % des Reisepreises
 ab dem 09. Tag bis 3 Tage vor Reisebeginn
 90 % des Reisepreises
 ab dem 2. Tag vor Reiseantritt oder bei Nichtan-

tritt der Reise 95 % des Reisepreises

Bei Reisen mit Kreuzfahrtanteil:
 bis 95 Tage vor Reisebeginn
 20 % des Reisepreises
 ab dem 94. Tag bis 63 Tage vor Reisebeginn 

30 % des Reisepreises
 ab dem 62. Tag bis 35 Tage vor Reisebeginn 

50 % des Reisepreises
 ab dem 34. Tag bis 10 Tage vor Reisebeginn 

75 % des Reisepreises
 ab dem 09. Tag bis 3 Tage vor Reisebeginn
 90 % des Reisepreises
 ab dem 2. Tag vor Reiseantritt oder bei Nichtan-

tritt der Reise 95 % des Reisepreises

5.4. Dem Kunden bleibt in jedem Fall der Nachweis 
gestattet, die dem Reiseveranstalter zustehen-
de angemessene Entschädigung sei wesentlich 
niedriger als die von ihm geforderte Entschädi-
gungspauschale.

5.5. Der Reiseveranstalter behält sich vor, anstelle 
der vorstehenden Entschädigungspauschalen 
eine höhere, individuell berechnete Entschädi-
gung zu fordern, soweit der Reiseveranstalter 
nachweist, dass ihm wesentlich höhere Aufwen-
dungen als die jeweils anwendbare Entschädi-
gungspauschale entstanden sind. In diesem Fall 
ist der Reiseveranstalter verpflichtet, die gefor-
derte Entschädigung unter Berücksichtigung 
der ersparten Aufwendungen sowie abzüglich 
dessen, was er durch anderweitige Verwendung 
der Reiseleistungen erwirbt, konkret zu beziffern 
und zu begründen.

5.6. Ist der Reiseveranstalter infolge eines Rücktritts 
zur Rückerstattung des Reisepreises verpflich-
tet, hat er unverzüglich, auf jeden Fall aber in-
nerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rück-
trittserklärung zu leisten.

5.7. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 
651e BGB vom Reiseveranstalter durch Mittei-
lung auf einem dauerhaften Datenträger zu ver-

langen, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte 
und Pflichten aus dem Pauschalreisevertrag 
eintritt, bleibt durch die vorstehenden Bedin-
gungen unberührt. Eine solche Erklärung ist in 
jedem Fall rechtzeitig, wenn sie dem Reisever-
anstalter 7 Tage vor Reisebeginn zugeht.

6. Umbuchungen 
6.1. Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsab-

schluss auf Änderungen hinsichtlich des Reise-
termins, des Reiseziels, des Ortes des Reise-
antritts, der Unterkunft oder der Beförderungs-
art (Umbuchung) besteht nicht. Dies gilt nicht, 
wenn die Umbuchung erforderlich ist, weil der 
Reiseveranstalter keine, eine unzureichende 
oder falsche vorvertragliche Information gemäß 
Art. 250 § 3 EGBGB gegenüber dem Reisenden 
gegeben hat; in diesem Fall ist die Umbuchung 
kostenlos möglich. Wird in den übrigen Fällen 
auf Wunsch des Kunden dennoch eine Umbu-
chung vorgenommen, kann der Reiseveranstal-
ter ein Umbuchungsentgelt erheben, das sich 
wie folgt bestimmt: 

6.2. Umbuchungswünsche des Kunden, die nach 
Ablauf der Fristen erfolgen, können, sofern ihre 
Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach 
Rücktritt vom Pauschalreisevertrag gemäß 
Ziffer 5 zu den Bedingungen und gleichzeitiger 
Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies gilt 
nicht bei Umbuchungswünschen, die nur ge-
ringfügige Kosten verursachen.

7. Nicht in Anspruch genommene Leistung
 Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, 

zu deren vertragsgemäßer Erbringung der Rei-
severanstalter bereit und in der Lage war, nicht 
in Anspruch aus Gründen, die dem Reisenden 
zuzurechnen sind, hat er keinen Anspruch auf 
anteilige Erstattung des Reisepreises, soweit 
solche Gründe ihn nicht nach den gesetzlichen 
Bestimmungen zum kostenfreien Rücktritt oder 
zur Kündigung des Reisevertrages berechtigt 
hätten. Der Reiseveranstalter wird sich um Er-
stattung der ersparten Aufwendungen durch die 
Leistungsträger bemühen. Diese Verpflichtung 
entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche 
Aufwendungen handelt.

8. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindest-
teilnehmerzahl

8.1. Der Reiseveranstalter kann wegen Nichterrei-
chens der Mindestteilnehmerzahl nur dann vom 
Pauschalreisevertrag zurücktreten, wenn er 
a) in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrich-
tung die Mindestteilnehmerzahl beziffert sowie 
den Zeitpunkt, bis zu welchem vor dem vertrag-
lich vereinbarten Reisebeginn dem Kunden spä-
testens die Erklärung zugegangen sein muss, 
angegeben hat und
b) in der Reisebestätigung die Mindestteilneh-
merzahl und die späteste Rücktrittsfrist angibt.

 Ein Rücktritt ist dem Kunden gegenüber spätes-
tens an dem Tag zu erklären, der dem Kunden in 
der vorvertraglichen Unterrichtung und der Rei-
sebestätigung angegeben wurde.

 Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt er-
sichtlich sein, dass die Mindestteilnehmerzahl 
nicht erreicht werden kann, hat der Reiseveran-
stalter unverzüglich von seinem Rücktrittsrecht 
Gebrauch zu machen.

8.2. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durch-
geführt, hat der Reiseveranstalter unverzüglich, 
auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach 
dem Zugang der Rücktrittserklärung, Zahlungen 
des Kunden auf den Reisepreis zurückzuerstat-
ten.

9. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen
 Der Reiseveranstalter kann den Pauschalreise-

vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 
wenn der Reisende ungeachtet einer Abmah-
nung des Reiseveranstalters nachhaltig stört 
oder wenn er sich in solchem Maß vertragswid-
rig verhält, dass die sofortige Aufhebung des 
Vertrages gerechtfertigt ist. Dies gilt nicht, so-
weit das vertragswidrige Verhalten ursächlich 
auf einer Verletzung von Informationspflichten 
des Reiseveranstalters beruht. Kündigt der Rei-
severanstalter, so behält er den Anspruch auf 
den Reisepreis; er muss sich jedoch den Wert 
der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen 
Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer an-
derweitigen Verwendung der nicht in Anspruch 
genommenen Leistung erlangt, einschließlich 
der ihm von den Leistungsträgern gutgebrach-
ten Beträge.

10. Mitwirkungspflichten des Reisenden
10.1. Reiseunterlagen
 Der Kunde hat den Reiseveranstalter oder sei-

nen Reisevermittler, über den er die Pauschal-
reise gebucht hat, zu informieren, wenn er die 
notwendigen Reiseunterlagen (z.B. Flugschein, 
Hotelgutschein) nicht innerhalb der vom Reise-
veranstalter mitgeteilten Frist erhält.

10.2. Mängelanzeige / Abhilfeverlangen
 Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln er-

bracht, so kann der Reisende Abhilfe verlangen.

 Soweit der Reiseveranstalter infolge einer 
schuldhaften Unterlassung der Mängelanzeige 
nicht Abhilfe schaffen konnte, kann der Reisen-
de weder Minderungsansprüche nach § 651m 
BGB noch Schadensersatzansprüche nach § 
651n BGB geltend machen.

 Der Reisende ist verpflichtet, seine Mängelan-
zeige unverzüglich dem Vertreter des Reisever-
anstalters vor Ort zur Kenntnis zu geben. Ist ein 
Vertreter des Reiseveranstalters vor Ort nicht 
vorhanden und vertraglich nicht geschuldet, 
sind etwaige Reisemängel dem Reiseveranstal-
ter unter der mitgeteilten Kontaktstelle des Rei-
severanstalters zur Kenntnis zu bringen; über 
die Erreichbarkeit des Vertreters des Reisever-
anstalters bzw. seiner Kontaktstelle vor Ort wird 
in der Reisebestätigung unterrichtet. Der Rei-
sende kann jedoch die Mängelanzeige auch sei-
nem Reisevermittler, über den er die Pauschal-
reise gebucht hat, zur Kenntnis bringen. Der Ver-
treter des Reiseveranstalters ist beauftragt, für 
Abhilfe zu sorgen sofern dies möglich ist. Er ist 
jedoch nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen.

10.3. Fristsetzung vor Kündigung
 Will ein Kunde/Reisender den Pauschalreisever-

trag wegen eines Reisemangels der in § 651i 
Abs. 2 BGB bezeichneten Art, sofern er erheb-
lich ist, nach § 651l BGB kündigen, hat er dem 
Reiseveranstalter zuvor eine angemessene Frist 
zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur dann 
nicht, wenn die Abhilfe vom Reiseveranstalter 
verweigert wird oder wenn die sofortige Abhilfe 
notwendig ist.

10.4. Gepäckbeschädigung und Gepäckverspätung 
bei Flugreisen; besondere Regeln und Fristen 
zum Abhilfeverlangen
a) Der Reisende wird darauf hingewiesen, dass 
Gepäckverlust, -beschädigung und –verspä-
tung im Zusammenhang mit Flugreisen nach 
den luftverkehrsrechtlichen Bestimmungen vom 
Reisenden unverzüglich vor Ort mittels Scha-
densanzeige („P.I.R.“) der zuständigen Flugge-
sellschaft anzuzeigen sind. Fluggesellschaften 
und Reiseveranstalter können die Erstattungen 
aufgrund internationaler Übereinkünfte ableh-
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nen, wenn die Schadensanzeige nicht ausgefüllt 
worden ist. Die Schadensanzeige ist bei Ge-
päckbeschädigung binnen 7 Tagen, bei Verspä-
tung innerhalb 21 Tagen, nach Aushändigung zu 
erstatten.
b) Zusätzlich ist der Verlust, die Beschädigung 
oder die Fehlleitung von Reisegepäck unverzüg-
lich dem Reiseveranstalter, seinem Vertreter 
bzw. seiner Kontaktstelle oder dem Reisever-
mittler anzuzeigen. Dies entbindet den Reisen-
den nicht davon, die Schadenanzeige an die 
Fluggesellschaft gemäß Buchst. a) innerhalb der 
vorstehenden Fristen zu erstatten.

11. Beschränkung der Haftung 
11.1. Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters 

für Schäden, die nicht Körperschäden sind und 
nicht schuldhaft herbeigeführt wurden, ist auf 
den dreifachen Reisepreis beschränkt. Mögli-
cherweise darüber hinausgehende Ansprüche 
nach internationalen Übereinkünften oder auf 
solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften 
bleiben von der Beschränkung unberührt.

11.2. Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungs-
störungen, Personen- und Sachschäden im Zu-
sammenhang mit Leistungen, die als Fremdleis-
tungen lediglich vermittelt werden (z. B. vermit-
telte Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theater-
besuche, Ausstellungen), wenn diese Leistungen 
in der Reiseausschreibung und der Reisebestäti-
gung ausdrücklich und unter Angabe der Identi-
tät und Anschrift des vermittelten Vertragspart-
ners als Fremdleistungen so eindeutig gekenn-
zeichnet wurden, dass sie für den Reisenden er-
kennbar nicht Bestandteil der Pauschalreise des 
Reiseveranstalters sind und getrennt ausgewählt 
wurden. Die §§ 651b, 651c, 651w und 651y BGB 
bleiben hierdurch unberührt.

 Der Reiseveranstalter haftet jedoch, wenn und 
soweit für einen Schaden des Reisenden die Ver-
letzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organi-
sationspflichten des Reiseveranstalters ursäch-
lich war.

12. Geltendmachung von Ansprüchen: Adressat, 
Information über Verbraucherstreitbeilegung

12.1. Ansprüche nach den § 651i Abs. 3 Nr. 2, 4-7 
BGB hat der Kunde/Reisende gegenüber dem 
Reiseveranstalter geltend zu machen. Die Gel-
tendmachung kann auch über den Reisevermitt-
ler erfolgen, wenn die Pauschalreise über diesen 
Reisevermittler gebucht war. Eine Geltendma-
chung auf einem dauerhaften Datenträger wird 
empfohlen.

12.2. Der Reiseveranstalter weist im Hinblick auf das 
Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung darauf 
hin, dass er nicht an einer freiwilligen Verbrau-
cherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern eine Ver-
braucherstreitbeilegung nach Drucklegung die-
ser Reisebedingungen für den Reiseveranstalter 
verpflichtend würde, informiert der Reiseveran-
stalter den Kunden hierüber in geeigneter Form.

13. Informationspflichten über die Identität des 
ausführenden Luftfahrtunternehmens

 Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Flug-
gästen über die Identität des ausführenden Luft-
fahrtunternehmens verpflichtet den Reiseveran-
stalter, den Kunden über die Identität der ausfüh-
renden Fluggesellschaft sämtlicher im Rahmen 
der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeför-
derungsleistungen bei der Buchung zu informie-
ren.

 Steht bei der Buchung die ausführende Flugge-
sellschaft noch nicht fest, so ist der Reiseveran-
stalter verpflichtet, dem Kunden die Fluggesell-
schaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, 
die wahrscheinlich den Flug bzw. die Flüge 
durchführen wird bzw. werden. Sobald der Rei-

severanstalter weiß, welche Fluggesellschaft 
den Flug durchführen wird, muss er den Kunden 
informieren.

 Wechselt die dem Kunden als ausführende Flug-
gesellschaft genannte Fluggesellschaft, muss 
der Reiseveranstalter den Kunden über den 
Wechsel informieren. Er muss unverzüglich alle 
angemessenen Schritte einleiten, um sicherzu-
stellen, dass der Kunde so rasch wie möglich 
über den Wechsel unterrichtet wird.

 Die Liste der Fluggesellschaften mit EU-Be-
triebsverbot (Gemeinschaftliche Liste, früher 
„Black List“) ist auf folgender Internetseite abruf-
bar: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sa-
fety/air-ban/index_de.htm

14. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
14.1. Der Reiseveranstalter wird den Kunden/Reisen-

den über allgemeine Pass- und Visaerfordernis-
se sowie gesundheitspolizeiliche Formalitäten 
des Bestimmungslandes einschließlich der un-
gefähren Fristen für die Erlangung von gegebe-
nenfalls notwendigen Visa vor Vertragsab-
schluss sowie über deren evtl. Änderungen vor 
Reiseantritt unterrichten.

14.2. Der Kunde/Reisende ist verantwortlich für das 
Beschaffen und Mitführen der behördlich not-
wendigen Reisedokumente, eventuell erforderli-
che Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- 
und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus dem 
Nichtbefolgen dieser Vorschriften erwachsen, 
z.B. die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu 
Lasten des Kunden/Reisenden. Dies gilt nicht, 
wenn der Reiseveranstalter nicht, unzureichend 
oder falsch informiert hat.

14.3. Der Reiseveranstalter haftet nicht für die recht-
zeitige Erteilung und den Zugang notwendiger 
Visa durch die jeweilige diplomatische Vertre-
tung, wenn der Kunde ihn mit der Besorgung 
beauftragt hat, es sei denn, dass der Reisever-
anstalter eigene Pflichten verletzt hat.

15. Besondere Regelungen im Zusammenhang mit 
Pandemien (insbesondere dem Corona-Virus)

15.1. Die Parteien sind sich einig, dass die vereinbar-
ten Reiseleistungen durch die jeweiligen Leis-
tungserbringer stets unter Einhaltung und nach 
Maßgabe der zum jeweiligen Reisezeitpunkt gel-
tenden behördlichen Vorgaben und Auflagen er-
bracht werden.

15.2. Der Reisende erklärt sich einverstanden, ange-
messene Nutzungsregelungen oder -Beschrän-
kungen der Leistungserbringer bei der Inan-
spruchnahme von Reiseleistungen zu beachten 
und im Falle von auftretenden typischen Krank-
heitssymptomen die Reiseleitung und den Leis-
tungsträger unverzüglich zu verständigen.

16. Rechtswahl
 Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kun-

den und dem Reiseveranstalter findet aus-
schließlich deutsches Recht Anwendung. Dies 
gilt auch für das gesamte Rechtsverhältnis. So-
weit bei Klagen des Kunden gegen den Reise-
veranstalter im Ausland für die Haftung des Rei-
severanstalters dem Grunde nach nicht deut-
sches Recht angewendet wird, findet bezüglich 
der Rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich Art, 
Umfang und Höhe von Ansprüchen des Kunden 
ausschließlich deutsches Recht Anwendung.

17. Gerichtsstand
17.1. Unter Vorbehalt von zwingenden gesetzlichen 

Bestimmungen ist der Gerichtsstand an Ihrem 
gesetzlichen Wohnsitz oder am Sitz des Unter-
nehmens. Der Verbraucher mit Sitz in Deutsch-
land kann seinen auch in Deutschland ansässi-

gen Reiseveranstalter an seinem Wohnort ver-
klagen, wenn bloß das Reiseziel im Ausland liegt.

17.2. Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den 
Kunden ist der Wohnsitz des Kunden maßge-
bend. Für Klagen gegen Kunden, bzw. Vertrags-
partner des Reisevertrages, die Kaufleute, juristi-
sche Personen des öffentlichen oder privaten 
Rechts oder Personen sind, die Ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland 
haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz des 
Reiseveranstalters vereinbart.

17.3. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht,
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht 
abdingbaren Bestimmungen internationaler Ab-
kommen, die auf den Reisevertrag zwischen 
dem Kunden und dem Reiseveranstalter anzu-
wenden sind, etwas anderes zugunsten des 
Kunden ergibt oder
b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag an-
wendbare, nicht abdingbare Bestimmungen im 
Mitgliedstaat der EU, dem der Kunde angehört, 
für den Kunden günstiger sind als die nachfol-
genden Bestimmungen oder die entsprechen-
den deutschen Vorschriften.

Veranstalter: 

Junker Reisen GmbH 
Rummelstr. 12
67655 Kaiserslautern

Tel.   0631 / 362110 
Fax  0631 / 3621150
E-Mail: info@junker-reisen.de

Stand: 20.07.2025


